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1. Bedeutung/Ziele des „ELR“ 

 

ELR = Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

 

 
 Instrument zur Förderung der Dorfentwicklung 

 Stärkung der Gemeinden im Ländlichen Raum 



2020:    25 Jahre ELR 
2 

Anträge zum 

Jahresprogramm 2021 



Beantragte / eingeplante Zuschüsse 

Anträge zum 

Jahresprogramm 2021 



1. Bedeutung/Ziele des „ELR“ 

 Weiterentwicklung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen 

    Raum 

 Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen 

 Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung 

 Abfederung des ländlichen Strukturwandels  

 Begegnung der demografischen Veränderungen 

 Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen 

 Stärkung der Innenentwicklung 

 Stärkere interkommunale Zusammenarbeit 

 



4 Förderschwerpunkte: 

2. Förderschwerpunkte 

Grund-  

versorgung     Wohnen 

    Arbeiten 
Gemeinschafts- 

einrichtungen 



 Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

 Sicherung bzw. Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen 

durch Neuansiedlung/Erweiterung 

 Entflechtung unverträglicher Gemengelage 

 Reaktivierung von Gewerbebrachen einschließlich 

vorbereitender Maßnahmen (Baureifmachung) 

Fördersatz:  bis 15%, max. 200.000 EUR privat 

            bis 40 % max. 750.000 EUR kommunal 

3. Fördervoraussetzungen 

 „Arbeiten“ 



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 10 % 

Zuwendung: XXX € 

Arbeiten  

Arbeitsplätze bisher: 9,8  ; zusätzlich: 5 

   

Vorhaben: Erweiterungsneubau einer Werkstatt  



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 10% 

Zuwendung: XXX € 

Arbeiten  

Arbeitsplätze bisher: 50; zusätzlich: 20 

   

Vorhaben: Erweiterungsneubau am Betriebsstandort 

im Rahmen der Betriebserweiterung 



Stadt XXX 

Antragsteller: 

XXX 

Förderfähige Kosten: XXX EUR 

Fördersatz: 15 % 

Zuwendung: XXX EUR 

Vorhaben: 

Verlagerung aus der Gemengelage in das 

Gewerbegebiet  

Bau einer Werkstatt mit 3 Hebebühnen und 

Dialog-Annahmestelle  



 „Grundversorgung“ 

Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse der 

Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des 

täglichen bis wöchentlichen sowie des unregelmäßigen 

aber unter Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden 

oder lebensnotwendigen Bedarfs.  

Fördersatz:   bis max. 30%, max. 200.000 EUR   

3. Fördervoraussetzungen 



Gemeinde X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 30% 

Zuwendung: XXX € 

Grundversorgung 

Arbeitsplätze bisher: 3,5  ; zusätzlich: 1,5 

  Priorität: 1 

Vorhaben: Neubau Getränke- und 

Lebensmittelabholmarktes 



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 30% 

Zuwendung: XXX € 

Grundversorgung 

   

Vorhaben: Modernisierung Gaststätte Waldhorn 



Stadt X 

Antragsteller: 

 

Vorhaben: 

Sanierung und technische Erweiterung der 

Produktion, Neuentstehung eines Cafés, 

Modernisierung des Verkaufsraumes 

Förderfähige Kosten: XXX EUR 

Fördersatz: 20 % 

Zuwendung: XXX EUR 



 „Gemeinschaftseinrichtungen“ 

Schaffung und Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen 

Fördersatz:  bis 40%, max. 500.000 EUR 

3. Fördervoraussetzungen 



Gemeinde X 

Antragsteller:   
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz:  40% 

Zuwendung: XXX € 

Gemeinschaftseinrichtungen 

   

Vorhaben:  Modernisierung und Sanierung 

Mehrzweckhalle 



Stadt X 
Antragsteller: 

Stadt X 

Förderfähige Kosten: XXX EUR 

Fördersatz: 40 % 

Zuwendung: XXX EUR 

Vorhaben: 

Umnutzung des ehemaligen Schulgebäudes 

zum „Kinder- und Bürgerzentrum“ 

(Ortschaftsverwaltung, kirchl. Kindergarten und 

Bürgerräume) 



 „Wohnen“ 

 Umnutzung (leerstehender) Gebäude (Bestandsgebäude) zu  

neuen Wohneinheiten 

     max. 30 % bzw. max. 50.000 EUR pro Wohneinheit 
 

 Umbau Bestandsgebäude mit neuen Wohneinheiten durch 

     Erweiterung/Aufstockung 

     max. 30 % bzw. max. 20.000 EUR pro Wohneinheit 
 

 Umfassende Wohnungsmodernisierung 

     max. 30 % bzw. max. 20.000 EUR pro Wohneinheit 
 

 Ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken 

     max. 30 % bzw. max. 20.000 EUR pro Wohneinheit 
 

 Neuordnung mit Baureifmachung 

     max. 30 % bzw. max. 100.000 EUR 
 

3. Fördervoraussetzungen 

Höchstbetrag pro Vorhaben 

max. 100.000 EUR! 



Förderung von Mietwohnungen bei Umnutzungen/Sanierungen 
 

Grundsatz: 
 

 Mietwohnungen in Neubauvorhaben sind nicht förderfähig! 
 

 Wenn neben eigengenutzten (Antragsteller + Verwandte 1. und 2. 

Grades) Wohneinheiten höchstens eine zusätzliche Wohneinheit zur 

Fremdvermietung entsteht 

     Fördersatz: 30 %, max. 20.000 EUR pro Wohneinheit 
 

 Bei Umnutzung, wenn ausschließlich vermietet wird oder neben einer 

eigengenutzten Wohnung mehr als eine Mietwohnung entsteht 

     Fördersatz:  max. 15 %, max. 200.000 EUR 
 

 Bei umfassender Modernisierung, wenn ausschließlich vermietet wird 

oder neben einer eigengenutzten Wohnung mehr als eine 

Mietwohnung entsteht 

     Fördersatz: 10 %, max. 200.000 EUR 



„Wohnen“ kommunal: 

 
 

 Neuordnung mit Baureifmachung 

     Fördersatz: 40 % max. 750.000 EUR 

 

 Zwischenerwerb mit Zinskosten 

     Fördersatz: 40 % max. 750.000 EUR 

 

 Unrentierlicher Mehraufwand 

     Fördersatz:  75 %, max. 750.000 EUR 

 

 Verbesserung des Wohnumfelds auf öffentlich gewidmetem Grund 

Fördersatz: 40 %, max. 750.000 EUR 



Stadt X 

Antragsteller:   
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 30% 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen 

   

Vorhaben: Umbau und Sanierung eines bäuerlichen 

Wohnhauses  



Gemeinde X 

Antragsteller:  

 

Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz:  30% 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen   

   

Vorhaben: Modernisierung bestehendes Gebäudes 

sowie Ausbau des Dachgeschosses zu einer 

weiteren Wohneinheit  



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 15 % 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen 

   

Vorhaben: Umbau einer ehemaligen Schmiede und 

Schaffung von drei neuen Wohneinheiten, Erhalt der 

historischen Schmiede  



Gemeinde X  

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 30% 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen 

   

Vorhaben: Abbruch des bestehendes Wohnhauses 



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 30% 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen 

  

Vorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses 



Stadt X 

Antragsteller:  
Förderfähige Kosten: XXX € 

Fördersatz: 10% 

Zuwendung: XXX € 

Wohnen 

 

Vorhaben: Modernisierung von drei Wohnungen 

(eine WE zur Eigennutzung, zwei WE zur 

Vermietung) 



Stadt X 

Antragsteller: 

 

Förderfähige Kosten: EUR 

Fördersatz:  40 % 

Zuwendung:  EUR 

 

Vorhaben: 

Neubau eines Dorfplatzes in XXX 



„Schwerpunktgemeinden“ 

 

 Mehrjährige Aufnahme für max. 5 Jahre 

 Bezieht sich auf  

• Gesamtgemeinde (mit Ortsteilen) oder 

• Zusammenschluss von Gemeinden (auch 

kreisübergreifend) 

• ausschließlich in der Gebietskulisse Ländlicher Raum 

 Fördervorrang im Jahresprogramm 

 Fördersatz von bis zu 50 % bei gemeinwohlorientierten  

   Projekten 
 



Gemeinde Dormettingen 

 Einzige Schwerpunktgemeinde im ZAK 

 Weiterer Antrag Stadt Burladingen in Vorbereitung 



3. Fördervoraussetzungen 



Schwerpunkte für 2021 
 

• Grundversorgung 

• Sonderlinie Dorfgastronomie 

• Innenentwicklung 

 - Flächen- und Wohnraumaktivierung (Koordinator) 

• Barrierefreiheit 

 





 5 % Zuschlag bei CO2-bindenden Baustoffen 



Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
 

Ökonomisch wie ökologisch nachhaltige Entwicklung im 

Ländlichen Raum 
 

• rationeller Energieeinsatz 
 

• Verwendung erneuerbarer Energien 

  bzw. nachwachsender Rohstoffe 
 

• Anwendung umweltfreundlicher Bauweisen  

 

 Darstellung im Antragsformular! 

 „Ökologische Komponente“ 

3. Fördervoraussetzungen 



Keine Förderung: 
 

• Mehrwertsteuer 
 

• Mietwohnungen in Neubauvorhaben (nur in Umbauten) 
 

• Grunderwerb 
 

• Fahrzeuge mit Straßenverkehrszulassung 
 

• Investitionen durch Mietkauf, Leasing oder vergleichbar 
 

• Zuschuss unter 5.000 EUR 
 

• Gebäude außerhalb Ortskern 
 

• Gebäude jüngeren Baujahrs (bis in die 60er Jahre 

förderfähig)  
 

3. Fördervoraussetzungen 



Verhältnis Landessanierungsprogramm (LSP) und ELR 

 

 eine Förderung über das ELR ist in Gemeinden, die in das LSP 

    aufgenommen sind nur außerhalb des per Satzung festgelegten 

    Gebiets und nur im Bereich „Arbeiten“ möglich. 

 

 

 

3. Fördervoraussetzungen 



Antragstellung über die Stadt/Gemeinde 

Ansprechpartner: (Ober-)Bürgermeister    

  

4. Antragstellung/Antragsunterlagen 



 

• Antrag (Formblatt) 

• Projektbeschreibung mit Bild (Formblatt) 
 

• Kostenschätzung eines Sachverständigen  mit  

  Unterschrift (DIN 276) 
 

• Baupläne (soweit erforderlich) 
 

 
 

 Info Antragstellung 

4. Antragstellung/Antragsunterlagen 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx




 

• Programmausschreibung i. d. R. Mai 
 

• Antragsstellung bis spätestens Ende September bei LRA/RP 
 

• Koordinierungsausschuss 
 

• Einplanungsvorschlag des Landratsamts 
 

• Entscheidungsvorschlag des Regierungspräsidiums 
 

• Programmentscheidung durch das MLR Frühjahr Folgejahr 
 

• Einzelbewilligung der Zuschüsse 

 

Erst danach darf mit der Maßnahme begonnen werden ! 

5. Antragsverfahren 



Hinweise: 

 

 ELR ist ein Wettbewerbsprogramm! 

      keine Erfolgsgarantie 

      Antragsqualität entscheidet mit! 

 

 Förderdaten sind öffentlich 

 

 Zweckbindungsfrist 15 Jahre 

5. Antragsverfahren 



 

 

 

Bei Fragen: 

 
Landratsamt Zollernalbkreis 

Markus Münch 

Hirschbergstr.29 

72336 Balingen 

Tel.: 07433/92-1113 

Mail: kommunalamt@zollernalbkreis.de 

 

 

 

 

 



Links: 

 

ELR: Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

 

L-Bank – Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

 

Info Antragstellung 

 

 

 

 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/foerderungen-und-finanzierungen/alle-foerderangebote/wf-wirtschaftsfoerderung/entwicklungsprogramm-laendlicher-raum-elr.xml?ceid=100191
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx



